
Windenergie im 
Oberbergischen Kreis

Gummersbach, 29. September 2025

Sitzung des Naturschutzbeirates



Genehmigte Windenergieanlagen

Engelskirchen – Oberengelskirchen (unterhalb Leppe-
Deponie)

 Genehmigung für 4 WEA wurde am 02.01.2025 erteilt
 Gemeinde Engelskirchen hat ihr Einvernehmen nicht erteilt
 UIB hat FNP nicht angewendet
 Gemeinde Engelskirchen und BAV haben Klage mit

Klagebegründung eingereicht
 Entwürfe der Klageerwiderung liegen vor
 zuständig ist OVG Münster (erstinstanzlich)
 Veröffentlichung der Genehmigung ist erfolgt
 Änderungsgenehmigung von Amts wegen wurde am 10.04.2025

erteilt (artenschutzrechtliche Auflagen)
 Ein Änderungsverfahren ist geplant, Antrag liegt noch nicht vor

Gummersbach, 29. September 2025

Sitzung des Naturschutzbeirates



Genehmigte Windenergieanlagen

Lindlar - Vogelberg

 Genehmigung für 3 WEA wurde am 23.01.2025 erteilt
 Veröffentlichung des Genehmigungsbescheids auf Antrag des

Antragstellers ist erfolgt
 Genehmigungsverfahren unproblematisch, da keine Vorrangzone

durch die Gemeinde Lindlar festgelegt wurde.
 Beurteilung als privilegierte Maßnahme im Rahmen des §35 BauGB
 Ein Änderungsverfahren ist geplant, Antrag liegt noch nicht vor
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Genehmigte Windenergieanlagen

Nümbrecht – Marienberghausen

 Genehmigung für 2 WEA erteilt
 Anlagen liegen außerhalb von vorhandenem Vorranggebiet, aber

innerhalb der geplanten Windenergiegebiete
 Gemeinde hat ihr Einvernehmen erteilt
 Eine Klage bzgl. bedrängender Wirkung eingereicht
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Genehmigte Windenergieanlagen

Nümbrecht – Hömel

 Genehmigung für eine WEA erteilt
 Anlage liegt außerhalb von vorhandenem Vorranggebiet, aber

innerhalb der geplanten Windenergiegebiete
 Klagefrist läuft noch
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Beantragte Windenergieanlagen

Hückeswagen - Fockenhausen

 Antrag für 2 WEA wurde eingereicht
 1. Beteiligung abgeschlossen, es gab Nachforderungen, die derzeit

bearbeitet werden
 Stadt Hückeswagen hat Vorrangzonen aufgehoben
 geplante WEA liegen nicht im geplanten Windenergiegebiet
 Stadt Hückeswagen hat ihr Einvernehmen erteilt
 Bezirksregierung hat eine Befreiung nach § 36a Abs. 4 LPIG erteilt
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Beantragte Windenergieanlagen

Marienheide - Gervershagener Forst

 Antrag für 4 WEA wurde eingereicht
 Beteiligung läuft noch
 Alle WEA liegen innerhalb des geplanten Windenergiegebiets
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Geplante Windenergieanlagen

Morsbach - Wendershagen

 Anfrage zur Errichtung von 4 WEA im Rahmen von Repowering
 3 Anlagen liegen auf dem Gebiet des Oberbergischen Kreises, 1

WEA in Rheinland-Pfalz
 Antragsteller möchte alle 4 Anlagen vom Oberbergischen Kreis

genehmigt haben
 nach Aussage der RIW nicht möglich
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Geplante Windenergieanlagen

Morsbach - Steimelhagen

 Anfrage zur Errichtung von 3-5 WEA
 3 Anlagen auf dem Gebiet des Oberbergischen Kreises, 2 WEA in

Rheinland-Pfalz
 WEA 1 würde außerhalb der geplanten Windenergiegebiete liegen
 nach § 36a LPIG dürfte bis 14.02.2026 keine Entscheidung über

den Antrag getroffen werden
 WEA 2 und 3 würden innerhalb der geplanten Windenergiegebiete

liegen
 sind nur optional vorgesehen, falls WEA 1 nicht realisierbar ist
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Vorbescheide

Lindlar / Marienheide

 Anfrage auf Vorbescheid
 kann derzeit nicht in Aussicht gestellt werden, da Anlagen

außerhalb von Vorranggebieten und zukünftigen
Windenergiegebieten liegen.

Morsbach – Nutscheid

 Anfrage auf Vorbescheid
 geplant sind 6 WEA, 3 in Oberbergischen Kreis und 3 im Rhein-

Sieg-Kreis
 die Anlagen im Oberbergischen Kreis liegen innerhalb der geplanten

Windenergiegebieten
 Es gab bereits Abstimmungsgespräche

Gummersbach, 29. September 2025

Sitzung des Naturschutzbeirates



Rechtliche Vorgaben für den 
Naturschutzbeirat

Genehmigungsverfahren nach BImSchG

 § 75 LNatSchG NRW sieht grds. eine Beteiligung des
Naturschutzbeirates vor

 diese Verfahrensvorschrift wird durch die Konzentrationswirkung
des BImSchG verdrängt (§ 13 BImSchG)

 eine konkrete Beiratsbeteiligung für Befreiungen nach
§ 75 LNatSchG NWR ist im Rahmen von BImSchG-Genehmigungen
nach Gesetz nicht erforderlich
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Bis bald im Oberbergischen Kreis

Gummersbach, 29. September 2025

Sitzung des Naturschutzbeirates

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!!!


